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Ein Teil der von Verkehrsminister Patrick Schnieder vorgeleg-
ten „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ sollte 
die „Aktivierung des Sektors“ sein, ganz so als ob dieser bis-
her die Hände in den Schoß gelegt hätte.

Die Aktivierung konkretisiert sich in der „Task Force für eine 
zuverlässige Bahn“, die sich Ende November 2025 konstitu-
iert hat und in fünf sogenannten „Fokusgruppen“ Maßnah-
men in den Bereichen Knotenentlastung, Betrieb, Bau, Um-
gang mit Störungen sowie Digitalisierung entwickelt hat. 
Der Schlussbericht soll am 20. März beschlossen und dem 
Minister übergeben werden.

Oberstes Gebot an die Mitwirkenden war dabei, dass die 
großen Themen der Bahnpolitik: Höhe und Art der Finan-
zierung(-sarchitektur), Trassenpreise, Digitale Schiene, Re-
gionalisierungsmittel, Marktorganisation und Struktur des 
DB-Konzerns hier nicht angesprochen werden sollen. Dafür 
gebe es „andere Formate“, so die Ansage des BMV.

Detailliert, kleinteilig, 
unverbindlich
Task Force bleibt unter ihren 
Möglichkeiten

Detailliert, kleinteilig, unverbindlich •• „General“- oder „Korridor“-Sanierungen? •• Acht oder drei 
Wochen? •• (Nichts) Neues zur Entflechtung •• Und wieder: Die Trassenpreise •• Mal (kein) Plan, mal 
(kein) Geld •• eurobahn neues ordentliches Mitglied •• Scheidt & Bachmann neues Fördermitglied

DIE AKTUELLEN THEMEN
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Runde Tische und Arbeitsgruppen waren 
gestern – heute gibt es Task Forces und 
Fokusgruppen.
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Denkverbote wurden in der Task Force zwar 
nicht ausgesprochen, aber die großen The-
men sollten nach dem Willen des BMV un-
erwähnt bleiben.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Der-Denkerclub_1819.jpg?uselang=de
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Stattdessen sollte sich die Task Force auf Maßnahmenvor-
schläge konzentrieren, die im laufenden und im kommenden 
Jahr (2026 / 27) bereits spürbare Wirkung entfalten können. 
Maximal über 2028 sei noch zu reden. Das führte dazu, dass 
viele extrem kleinteilige Themen auf die Agenda rückten. 
Angesichts der schwierigen Lage bei der Eisenbahn ist die-
ser Ansatz erst einmal nachvollziehbar, und niemand würde 
sich schnell wirksamen Maßnahmen widersetzen.

Insgesamt über 100 Personen befassten sich also mit Dispo-
sitionskonzepten, „Jokergleisen“ und den Umgang mit Tieren 
in und am Gleis. Viele Feinschmeckerthemen – deren media-
le Durchschlagkraft bei Verkündung nicht ganz den Erwar-
tungen des Bundesministers entsprechen dürften.

Aber bei genauerer Betrachtung sind viele der Maßnahmen 
regulatorisch anspruchsvoll. Wenn man über Disposition 
oder gar über Trassenzuweisungen spricht, ist immer das 
Regulierungsrecht betroffen, d. h. es ist ein formales, rechts-
förmiges Verfahren zu durchlaufen. Darüber hinaus befinden 
wir uns bereits im Netzfahrplan 
2026, und der für 2027 wird ab 
Mitte März bestellt – nach den 
bestehenden Regeln. 

Andere Maßnahmen wie etwa 
ein besseres Teilen von Daten 
durch den Infrastrukturbe-
treiber sind seit langem schon 
rechtlich gefordert, werden nur 
von diesem aus verschiedens-
ten Gründen nicht umgesetzt. 
Wieder andere wie der „digitale 
Befehl“ sind zwar nicht bereits 
verbindlich, werden aber gerade 
ohnehin umgesetzt, ob es nun 
eine Task Force gibt oder nicht.

Die Probleme der Task Force 
wurden besonders in der Fo-
kusgruppe 1 offensichtlich. Was 
etwas verdruckst als „Knotenentlastung“ bezeichnet wird, 
bedeutet im Klartext die Idee, durch Angebotsreduktion rund 
um die sieben großen Knoten Berlin, Hamburg, Köln, Frank-
furt/Main und München sowie Hannover und Mannhein mehr 
Pünktlichkeit zu erreichen. Das Hubersche Diktum „Das Netz 
ist zu voll.“ wirkt hier nach.

Nur: Auch nach intensivsten Diskussionen ist völlig offen, ob 
weniger Züge wirklich mehr Pünktlichkeit bedeuten. Weniger 

Der Digitale Befehl ist bei der DB InfraGO seit geraumer Zeit in Arbeit – er 
kommt auch ohne Task Force.
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Ein „Jokergleis“ 
freizuhalten, ver-

braucht auch wieder 
Kapazität in Knoten. 

Man wird sehen, 
ob der Nutzen den 
Schaden aufwiegt.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Joker_at_Wax_Museum_Plus.jpg


Angebot kann bedeuten, dass sich in den verbleibenden Zü-
gen umso mehr Fahrgäste ballen, mit den bekannten Prob-
lemen wie längeren Fahrgastwechselzeiten und Türstörun-
gen. Beides steigert die Pünktlichkeit eher nicht. Dass solche 
Effekte zu höheren Pönalen bei den Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen führen, gehört mit ins Bild.

Daher hat sich die Fokusgruppe als erstes darauf verstän-
digt, dass Kürzungen auf keinen Fall pauschaler Art sein 
dürfen, sondern die Spezifika der einzelnen Knoten berück-
sichtigen müssen. Entsprechende Workshops finden derzeit 
statt. Ihre Ergebnisse werden nicht mehr in den Schlussbe-
richt der Task Force Eingang finden.

Ungewollt ihre eigenen Grenzen offengelegt hat die InfraGO 
in einem wenig beachteten Verfahren bei der Bundesnetz-
agentur. Hier schrieb sie am Beispiel des (offiziell nicht über-
lasteten) Erfurter Hauptbahnhofs, dass sie angesichts der 
Komplexität konkrete Kapazitäten in Knoten gar nicht be-
rechnen könne(!); dieses sei nur für Strecken möglich. In 
Knoten nehme man eine „qualitative Bewertung“ vor.

Derzeit besteht nicht einmal eine Vorstellung, nach welchen 
Kriterien das Angebot tatsächlich zu reduzieren wäre: Be-
ginnt man mit den erfahrungsgemäß am stärksten verspä-
teten Zügen? Oder sollten diejenigen entfallen, die für ande-
re Züge die meiste Verspätung verursachen?

Angesichts dieser Unsicherheit drängt mofair mit Anderen 
gegenüber dem BMV darauf, dass jede Angebotsreduktion 
nicht nur genau evaluiert werden muss. Vor allem muss si-
chergestellt werden, dass die eigentliche Ursache, nämlich 
die unzureichende Infrastruktur, ausgebaut wird. 

Für überlastete Schienenwege (ÜLS) müssen schon seit lan-
gem so genannte „Pläne zur Erhöhung der Schienenwegs-
kapazität“ (PEK) entwickelt werden, die auch konkrete Infra-
strukturmaßnahmen enthalten, meist eher kleinerer Art.

Nur: Diese Maßnahmen stehen nur auf dem Papier. Es gibt 
bisher keinen Prozess, wie und vor allem: wann diese Maß-
nahmen umgesetzt werden. Infraplan und LV InfraGO böten 
dafür den passenden Rahmen. Dazu muss sich das BMV be-
kennen. Sonst kann es keine Zustimmung zu Angebotsre-
duktionen geben. 
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Der Albtraum eines jeden Fahrplaners und 
Betrieblers: Die zentral liegenden Stumpf-
gleise am Erfurter Hauptbahnhof – Kapazi-
tätsvernichter erster Güte.
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Der PEK für den überlasteten Schienen-
weg am linken Rhein ist bald zehn Jahre 
alt – Ausbaumaßnahmen hat es noch keine 
gegeben.
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Gerade in diesen Tagen wird wieder viel über die „Generalsa-
nierungen“ geschrieben und gelesen, die nunmehr bis 2036 
wesentlich dazu beitragen sollen, dass das jahrzehntelang 
sträfliche vernachlässigte deutsche Schienennetz wieder 
auf einen guten Stand kommt. Wir erinnern uns: Zu Beginn 
der 20. Legislaturperiode, im Frühjahr 2022, überraschten die 
Deutsche Bahn AG und ihre Tochtergesellschaften die Öffent-
lichkeit mit diesem neuen Ansatz. In deutlicher Abkehr von der 
Herangehensweise des „Runden Tisches Baustellenmanage-
ment“ (2016-18), der noch das Bauen unterm „rollenden Rad“ 
bevorzugt hatte, sah man nun das Heil quasi ausschließlich in 
der mehrmonatigen Vollsperrung der am stärksten genutzten 
Hauptstrecken.

Die Produktversprechen der „Generalsanierungen“ waren 
maßgeblich für die politische Unterstützung dieser Vorge-
hensweise. Es lohnt sich, nach den Erfahrungen der ersten 
„zweieinhalb“ „Generalsanierungen“ innezuhalten und zu 
überprüfen, ob sie eingehalten worden sind.

„Bündelung aller Gewerke“, auch noch nicht abgeschriebener
Es werden selbst bei längerem Vorlauf nicht alle Gewerke 
angegangen, die anzugehen notwendig wäre. Dabei sind kei-
neswegs nur zu langsame formale Plangenehmigungs- und 
-feststellungsverfahren das Hindernis, sondern oft fehlen-
de Kapazitäten bei der InfraGO selbst. Wie kürzlich offenbar 
wurde, gilt das selbst dann, wenn Gewerke abgängig sind: Auf 
der Strecke Hagen-Wuppertal-Köln werden die Stellwerke im 
Rahmen der kürzlich begonnenen „Generalsanierung“ nicht 
erneuert – wegen zu kurzem Planungsvorlauf. Vier Jahre wa-
ren nicht genug.

„Mehr als 1:1-Ersatz“
Wie sich bei der Strecke Hamburg-Berlin (August 2025 bis vo-
raussichtlich nunmehr Mitte Juni 2026) gezeigt hat, werden 
Brücken kaum ertüchtigt, viel weniger Überleitstellen einge-
baut als ursprünglich geplant – und keinerlei ETCS installiert. 
Stattdessen wird die auslaufende Technik LZB wieder ein-
gebaut, und das mit einem hohen Risiko, weil es kaum noch 
Experten dafür gibt. Sollte der Wiedereinbau nicht recht-
zeitig gelingen, droht der Rückfall auf PZB auf der Strecke 

„General“- oder  
„Korridor“-Sanierungen?
Weder noch!

2012, als dieses Bild entstand, wurde noch 
deutlich mehr „unterm rollenden Rad“ gebaut.
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Derzeit sind eingleisige Sperrungen nicht 
mehr angesagt. Totalsperrungen sollen es 
richten.
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eingleisige Sperrung

https://mofair.de/positionen/positionen/page/9/#positionen/positionen/runden-tisch-baustellenmanagement-uebergibt-ergebnisbericht/
https://mofair.de/positionen/positionen/page/9/#positionen/positionen/runden-tisch-baustellenmanagement-uebergibt-ergebnisbericht/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Einbau_Hilfsbruecke_Suelmertor_Stadtbahn_Heilbronn_20120617_10.jpg#/media/Datei:Einbau_Hilfsbruecke_Suelmertor_Stadtbahn_Heilbronn_20120617_10.jpg
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(Vmax=160 km/h). Die Fernverkehrsfahrt von Hamburg nach 
Berlin wäre dann kaum schneller als die auf der derzeitigen 
Umleiterstrecke über Stendal und Uelzen. Damit dies nicht so 
auffällt, wurde der Fahrzeitpuffer im Jahresfahrplan entspre-
chend dimensioniert.

„Deutliche Verbesserung der Netzzustandsnoten, auf unter 2“
Auf der Riedbahn sollte eine Zielzustandsnote nach der „Ge-
neralsanierung“ von 1,8 erreicht werden. Dieser Wert wur-
de bereits vor Baubeginn und später während der Bauzeit 
in mehreren Schritten nach unten korrigiert. Am Ende stand 
ein Wert von 2,19. Dass ETCS auf der Strecke auch nach über 
einem Jahr nicht durchgehend funktioniert, ist da fast ein 
Randaspekt.

„Mindestens fünf Jahre Baufreiheit“
Auch dieses Versprechen wird immer mehr ausgehöhlt. Min-
destens Änderungen an der Leit- und Sicherungstechnik – In-
betriebnahme neuer Stellwerke, Installation von ETCS-Kom-
ponenten (wenn es denn einmal eine neue Rolloutstrategie 
gibt) werden zu erneuten Vollsperrrungen führen.

Insgesamt zeigt sich: Keine der gemachten Versprechungen 
ist bisher eingehalten worden. Und neben diesem Nichtein-
halten der vollmundigen Versprechungen manifestieren sich 
weitere Probleme.

Gleichzeitiges Bauen an zu vielen Stellen führt zur 
Überlastung
Mehrfach während der Totalsperrung Hamburg-Berlin gab 
es Probleme auf den Umleiterstrecken. An manchen Tagen 
war eine Fahrt nicht über Uelzen-Stendal möglich und auch 
nicht auf dem weiteren Weg über Hannover. Als dann noch bei 
Wunstorf eine Störung auftrat, war eine Reise von Hamburg 
nach Berlin unmöglich geworden.

Dabei herrscht Unklarheit, wie groß das Baugeschehen ei-
gentlich ist: Zurzeit ist von „28.000 Baustellen im Jahr 2026“ 
die Rede, einer nochmaligen Steigerung gegenüber den Vor-
jahren. Aber auch die fachlich absolut richtige Bündelung 
mehrerer Gewerke in „Containern“ kann nicht erklären, wie 
man im Jahr 2016 mit seinerzeit 45.900 Baustellen (Schluss-
bericht „Runder Tisch Baustellenmanagement“, S. 4) deutlich 
besser zurechtkam.

Etikett „Generalsanierungen“ willkürlich vergeben
Bereits jetzt mehren sich monatelange Vollsperrungen, 
die nicht als „Generalsanierungen“ im Sinne des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) behandelt werden, 
z. b. Berlin-Leipzig (Sept. bis Dez. 2025); Südharzstrecke 

Stellwerk Oberbarmen: Zustandsnote 6,0 
(sic!). Viel besser als auf diesem Bild von 1979 
sieht es auch heute nicht aus.
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Im Windschatten von Frost, Baustellen-
verlängerung und planmäßig verlängerten 
Fahrzeiten zwischen Hamburg und Berlin 
würden Probleme beim Wiedereinbau nicht 
mehr auffallen.
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Die Menge der Infrastrukturbedingten Stö-
rungen auf der Riedbahn ist nicht so stark zu-
rückgegangen wie zuvor in Aussicht gestellt.
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https://mofair.de/positionen/positionen/page/9/#positionen/positionen/runden-tisch-baustellenmanagement-uebergibt-ergebnisbericht/
https://mofair.de/positionen/positionen/page/9/#positionen/positionen/runden-tisch-baustellenmanagement-uebergibt-ergebnisbericht/
https://stellwerke.info/
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Wenn in der Nähe des Uelzener Bahnhofs 
die Oberleitung beschädigt wird wie im 
September 2025, ist eine Fahrt zwischen 
Hamburg und Berlin kaum mehr möglich.

Fo
to

: A
lli

an
z 

pr
o 

Sc
hi

en
e

Leinefelde-Sangerhausen (Jan. bis März 2026); Hamburg-
Hannover (Mai / Juni bis Juli 2026); Berliner Stadtbahn (Juni 
bis Dez. 2026); Main-Neckar-Bahn (2027, siehe dazu unten 
BK10-26-0022_Z). Weitere Beispiele sind zahllose Vorberei-
tungsbaustellen auf der linken und rechten Rheinseite im 
Vorlauf auf die dort 2026 und 2028 stattfindenden „General-
sanierungen“.

Andererseits wurde die Sanierung Oberhausen-Emmerich 
als „Generalsanierung“ geadelt, obwohl sie mit 65 Mio. Euro 
geradezu günstig war. Der Verdacht drängt sich auf, dass die 
ohnehin vorgesehene Ausbaumaßnahme (dreigleisiger Aus-
bau) um einige kosmetische Maßnahmen ergänzt wurde, um 
zu vermeiden, dass nach der Riedbahn eine zu große zeitliche 
Lücke zwischen zwei Projekten entstünde. Einmal mehr präg-
te die Kommunikation Infrastrukturentscheidungen.

Mangelnde Berücksichtigung der Folgen von Totalsperrungen
Die BSWAG-Novelle schweigt sich hierzu leider aus. Die InfraGO 
muss zwar gegenüber dem Bund nachweisen, dass eine To-
talsperrung günstiger ist als eine Sanierung in eingleisiger 
Sperrung oder gar unterm rollenden Rad. Die Auswirkungen 
auf die direkt und indirekt betroffenen Zugangsberechtigten 
(Eisenbahnverkehrsunternehmen und SPNV-Aufgabenträger) 
sowie weitere Betroffene (Gleisanschließer!) werden aber 
nicht systematisch erfasst, obwohl es das methodologische 
Rüstzeug im Hause DB InfraGO durchaus gäbe.

Kostenexplosion
Schließlich laufen die Kosten weiter aus dem Ruder: Die Ried-
bahnsanierung hat nicht nur in punkto Qualität ihre Verspre-
chen nicht einhalten können. Sie wurde gegenüber den ersten 
Planungen, mit denen die politische Unterstützung für diese 
Strategie gesichert wurde, dreimal so teuer, nämlich mindes-
tens 1,5 statt 0,5 Mrd. Euro. Und dabei steht zu vermuten, dass 
der eine oder andere Kostenblock – etwa für die Kommuni-
kation – gar nicht auf das Projektkonto gebucht wurde. Auch 
die Implementierung von ETCS auf dem nördlichen Abschnitt 
wird zusätzliche Kosten verursachen.

Koalitionsvertrag fordert Überprüfung der General
sanierungen
Bisher liegen keine (Zwischen-)Ergebnisse einer solchen 
Überprüfung vor. Die bloße Ersetzung eines irreführenden 
Begriffs der „Generalsanierung“ (es wird eben nicht alles sa-
niert) durch einen ebenso irrenführenden Begriff der „Kor-
ridorsanierung“ (es wird kein „Korridor“ saniert, also mit-
samt zu- und abführenden sowie Parallelstrecken, sondern 
eine einzelne Strecke) ersetzt die Prüfung nicht. BMV und 

Die Maßnahmen auf der Strecke Oberhau-
sen-Emmerich, die über den dreigleisigen 
Ausbau hinausgingen, wurden eher willkür-
lich als „Generalsanierung“ etikettiert.
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Eine (mindestens) Verdreifachung der Kosten 
einer „Generalsanierung“ kann weder den 
Bundesrechnungshof noch den Haushalts-
ausschuss ruhen lassen.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahnstrecke_Oberhausen%E2%80%93Arnhem_Karte.svg?lang=de#/media/File:Bahnstrecke_Oberhausen%E2%80%93Arnhem_Karte.svg
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Aufsichtsrat der InfraGO müssen hier zügiger und hartnäcki-
ger prüfen.

2022 haben DB Netz und DB StuS ihre Vorgehensweise um 
180 Grad gewandelt und alle Kapazitäten auf die heilsbrin-
genden „Generalsanierungen“ konzentriert. Sicher wäre es 
falsch, jetzt erneut so drastisch umzusteuern, denn dafür 
braucht Bau zu viel Vorlauf. 

Aber eines ist klar: Fahren und Bauen müssen wieder in ein an-
gemessenes Gleichgewicht gebracht werden. Eine DB InfraGO, 
die sich fast ausschließlich als Bauherrin und viel weniger als 
Ermöglicherin von Schienenverkehr versteht, handelt weder 
im Sinne der Branche noch in dem des Eigentümers Bund.

Die Streckung der „Generalsanierungen“ von auf die Zeit 
bis 2036 soll eine finanzielle, vor allem aber eine verkehr-
liche Entlastung bringen; ein Verkehrsinfarkt bei zu vielen 
gleichzeitigen Totalsperrungen soll vermieden werden. Das 
ist gut und richtig. Allerdings stellt sich immer häufiger he-
raus, dass einige Gewerke auf den zu sanierenden Strecken 
so marode sind, dass man nicht mehr so lange warten kann.

So auch bei der Main-Neckar-Bahn zwischen Frankfurt am 
Main und Mannheim / Heidelberg. Diese sollte eigentlich 
im Jahr 2027 „generalsaniert“ werden und reiht sich nun 
nach der Streckung 2030 neu ein. Aber für 2027 hatte die 
DB InfraGO eine vorlaufende Totalsperrung über zwei Mo-
nate (acht Wochen) eingeplant. Nur: Diese wäre eben keine 
„Generalsanierung“ im Sinne des Bundesschienenwege-
ausbaugesetzes (BSWAG). Das heißt unter anderem, dass 
es keine Kofinanzierung des Schienenersatzverkehrs (SEV) 
durch den Bund gibt. Das ist aus Sicht der der SPNV-Auf-
gabenträger besonders ärgerlich, weil die entsprechenden 
Verkehrskonzepte bereits erarbeitet worden waren.

Daher wendeten sich die drei betroffenen SPNV-Aufgaben-
träger Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) sowie die Nahverkehrsgesellschaft 

Die Main-Neckar-
Bahn hat schon eine 

lange Geschichte. 
Jetzt kommen wei-
tere Kapitel hinzu.
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Die InfraGO-Planer scheinen sich über den 
Unterschied zwischen drei und acht Wochen 
nicht ganz sicher zu sein.
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Acht oder drei Wochen?
InfraGO-Planungen erstaunen – 
besonders wenn die Bundesnetz-
agentur hinschaut

Es ist höchste Zeit, das Gesamtkonzept zu 
überprüfen. Bis es eine eventuelle Anpassung 
oder eine Abkehr greifen könnte, würden 
ohnehin zwei bis drei Jahre ins Land gehen.
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Baden-Württemberg (NVBW) gemeinsam an die Bundes-
netzagentur und regten an, auch diese vorlaufende Sperrung 
wie eine BSWAG-„Generalsanierung“ zu behandeln. Insbe-
sondere sollte die InfraGO bereits jetzt für die Umleiterstre-
cken so genannte Überlastungserklärungen abgeben. Diese 
hätten zur Folge, dass die InfraGO so genannte „Pläne zur Er-
höhung der Schienenwegskapazität“ (PEK) erstellen müsste, 
die auch Infrastrukturausbaumaßnahmen enthalten. 

Die Bundesnetzagentur eröffnete ein Beschlusskammerver-
fahren und erläuterte ihre Auffassung, dass künftig bei To-
talsperrungen von mehr als 30 Tagen (also gut vier Wochen) 
für die Umleitungsstrecken Überlastungserklärungen abzu-
geben seien, mit allen sich daraus ergebenden Konsequen-
zen, auch der Erstellung von PEKs.

Die Reaktion der DB InfraGO verblüffte die Fachwelt: Sie 
prüfte erneut und kam zu dem Ergebnis, dass nicht nur die 
geographische Länge der notwendigen Totalsperrung mehr 
als halbiert werden könne, 
sondern auch ihre Dauer: Statt 
acht benötige man nunmehr le-
diglich drei Wochen Totalsper-
rung. Da staunt der Laie, und 
der Fachmann wundert sich. 
Zum einen ist es sicher Zufall, 
dass die neue Dauer der Total-
sperrung mit 21 Tagen unter 
den von der Bundesnetzagen-
tur ins Spiel gebrachten Frist 
von 30 Tagen liegt, ab der ein 
PEK zu erstellen wäre. 

Zum anderen muss man sich 
fragen, mit welcher Ernsthaf-
tigkeit zuvor eine Totalsperrung 
von acht Wochen ins Auge ge-
fasst worden war, wenn nach 
einmaligem „Gegentreten“ auch 
drei Wochen ausreichen. 
Das Verfahren BK10-26-0022_Z 
dürfte Präzedenzcharakter für viele künftige von der InfraGO 
etwas euphemistisch so genannte „Investitionscontainer“ 
haben. Und wer weiß, welche Überraschungen die InfraGO 
im weiteren Verfahrensverlauf noch in petto hat.

Südlich von Frankfurt-Louisa – hier der 
Zugang zur Station – wird die geplante 
Totalsperrung beginnen.
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Überlastete Schienenwege nehmen stetig zu – und werden es auch weiterhin, 
es sei denn, die empfohlenen Infrastrukturmaßnahmen zu ihrer Überwindung 
werden endlich angegangen.
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0022/BK10-26-0022_Z_Antrag.html?nn=881574
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK10-GZ/2026/2026_0001bis0099/BK10-26-0022/BK10-26-0022_Z_Antrag.html?nn=881574
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahnhof_Frankfurt-Louisa,_6,_Sachsenhausen,_Frankfurt_am_Main.jpg#/media/File:Bahnhof_Frankfurt-Louisa,_6,_Sachsenhausen,_Frankfurt_am_Main.jpg
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Vor und im Bundestagswahlkampf hatten sich CDU und CSU 
deutlich für die vollständige Entflechtung der Monopolberei-
che (Gleisnetz, Bahnhöfe und Bahnstromnetz) von den wett-
bewerblichen Teilen des DB-Konzerns (Fernverkehr, Regio 
und Cargo) ausgesprochen. Sie schlossen sich damit nicht nur 
den Wettbewerbsbahnen an, sondern auch vielen anderen 
Verbände sowie unabhängigen Experten wie der Monopol-
kommission.

Im Koalitionsvertrag mit der SPD konnten sie sich damit je-
doch nicht durchsetzen. Immerhin wurde eine „Überprü-
fung“ des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags 
(BEAV) zwischen der DB InfraGO (und der DB Energie) und 
der DB AG (Holding) vereinbart. Dieser Vertrag regelt, dass 
das Geschäftsergebnis von Tochtergesellschaften (hier des 
Infrastrukturbetreibers) ohne weiteren Beschluss der Gre-
mien direkt auf der Holdingebene gebucht und konsolidiert 
wird (Ergebnisabführung, kann praktisch eine automatische 
Gewinnabführung oder einen Verlustausgleich bedeuten). 
„Beherrschung“ bedeutet, dass der Vorstand der DB AG dem 
Vorstand der DB InfraGO Weisungen erteilen kann – sie bei-
spielsweise zur Konzerndisziplin zwingen kann. Normaler-
weise erlaubt dies das Aktienrecht nicht.

Ein weiterer Teilrückzug der Unionsforderung folgte in der 
„Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ von Bun-
desverkehrsminister Patrick Schnieder von Ende Septem-
ber 2025: Zum einen stellte sie eine Vorbedingung für eine 
Kündigung des BEAV auf; die Konzernfinanzierung dürfe sich 
nicht wesentlich ändern. Das dürfte schwerlich möglich sein. 
Denn dass sich etwas ändert, wäre gerade der Sinn einer 
Kündigung. Und zum anderen sollen Weisungen des DB-AG-
Vorstandes an den InfraGO-Vorstand künftig unter den Vor-
behalt der Zustimmung des DB-AG-Aufsichtsrats gestellt 
werden. Eine Regelung, die nur dann Sinn ergibt, wenn die 
eine Aktiengesellschaft der anderen Weisungen überhaupt 
erteilen darf – siehe oben.

Bekannte sich als 
stellvertretender 
Vorsitzender der 

Unionsfraktion 
klar zur Entflech-
tung: Der heutige 

Parlamentarische 
Staatssekretär 

Ulrich Lange MdB.
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(Nichts) Neues  
zur Entflechtung
Dennoch tut sich was  
im DB-Konzern
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Ziel ist es, die Vorteile einer weiteren Entflech-
tung der Infrastruktur im integrierten Konzern 
so gut wie möglich zu heben – denn Infrastruk-
tur und Verkehre auf der Infrastruktur müssen 
optimal ineinandergreifen, um für die Kunden 
das bestmögliche Ergebnis liefern zu können.

a. Verwendung der Gewinne der DB InfraGO 
AG für die Infrastruktur transparent machen

Es wird transparent gemacht, dass die Gewinne  
der DB InfraGO AG ausschließlich der Infra-
struktur zugutekommen und eine Quersubven-
tionierung hierüber ausgeschlossen ist.

Der Vorstand der DB AG wird in einem ersten 
Schritt bereits in der anstehenden Planungs-
runde 2025 die Rückführung von Gewinnen in 
den Finanzierungskreislauf der DB InfraGO AG 
transparenter und detailliert regeln. 

Die Prüfung dieses Kreislaufs wird in einem 
zweiten Schritt ab 2026 durch unabhängige 
 Jahresabschlussprüfer analysiert und testiert.   
Die Ergebnisse werden in geeigneter Form 
 veröffentlicht.

b. Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-
vertrag (BEAV) der DB InfraGO AG prüfen

Die aktuelle Beherrschung erlaubt einen Durch-
griff des Konzerns auf die DB InfraGO AG, da der 
Vorstand der DB InfraGO AG den Weisungen des 
Vorstandes der DB AG Folge zu leisten hat. 

• Der Fortbestand dieser Regelung kommt unter 
engem Einbezug des BMV auf den Prüfstand 
und wird in der ersten Jahreshälfte 2026 final 
entschieden. Die Prüfung umfasst auch Aus-
wirkungen auf die Verantwortlichkeiten von 
Konzernvorstand und Vorstand der DB Infra-
GO AG sowie auf das Governance-Konzept. 

• Noch in diesem Jahr wird die Satzung der DB 
AG so geändert, dass wesentliche Weisungen 
des Vorstands der DB AG und die Wahrneh-
mung von Aktionärsrechten, die Auswirkun-
gen auf die DB InfraGO AG haben, dem Auf-
sichtsrat der DB AG zur Zustimmung vorgelegt 
werden müssen.

• Bei der Bewertung des BEAV ist zu beachten, 
dass mit möglichen Veränderungen keine sig-
nifikanten Verschlechterungen der Finanzie-
rung des Konzerns verbunden sind.

c. Übertragung infrastrukturbezogener  
Konzernaufgaben auf DB InfraGO AG prüfen

Derzeit werden verschiedene infrastrukturbezo-
gene Aufgaben durch den Konzern wahrgenom-
men (bspw. Einkauf oder politische Kommuni-
kation). Die Zuordnungen zum Konzern oder der 
DB InfraGO AG werden grundsätzlich überprüft. 

Die Vorstände des Konzerns und der DB InfraGO  
AG legen unter Einbeziehung des BMV bis spä-
testens Ende 2026 dem Aufsichtsrat der DB AG 
einen gemeinsamen Bericht vor. Etwaige sich da-
raus ergebende Veränderungen werden konse-
quent umgesetzt.

Bereits kurzfristig erwartet das BMV, dass der 
DB Navigator sowie die damit verbundene Inter-
netpräsenz zur Stärkung von Gemeinwohl und 
Wettbewerbsneutralität in die Verantwortung 
der DB InfraGO AG übertragen werden. 

d. Personelle Entflechtung vorantreiben

Der Vorstand für Infrastruktur auf Konzern-
ebene wird abgeschafft.

Die Position des Vorstandsvorsitzenden der   
DB InfraGO AG wird gestärkt. Der Vorstands-

DB

Entlarvende Passagen aus der „Agenda für 
zufriedene Kunden auf der Schiene“.
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Ergebnisse können positiv oder negativ sein – 
bei einem BEAV ist es immer plus minus Null.
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DB InfraGO AG

Deutsche Bahn AG

(Holding)

Gewinnabführung  
Verlustausgeleich
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Wie die Überprüfung des BEAV durch das Bundesverkehrsmi-
nisterium nun aussieht, ob sie vorangetrieben wird und falls 
ja, welche Zwischenergebnisse es gibt, ist bisher nicht zu ver-
nehmen. Da das Thema nicht unstrittig ist, steht zu vermuten, 
dass das BMV es aussitzen will.

Die neue DB-AG-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla hat den-
noch Einiges an Umstrukturierungen vor und zum Teil schon 
umgesetzt. So wurden nach der Reduktion des DB-AG-Vor-
stands von acht auf sechs Mandate die Zuständigkeit für die 
Tochterunternehmen neu verteilt.

Palla sorgte zudem für Aufmerksamkeit, als sie verkündete, 
in der Holding 500 Mio. Euro pro Jahr einsparen zu wollen. Zu-
nächst einmal erstaunt, dass dort überhaupt so eingespart 
werden kann. In der Regel ist eine Holding eher „schlank auf-
gestellt“ und nimmt nur wenige Zentral- und Regiefunktionen 
wahr. Nicht so bei der DB AG: Hier war die Holding immer mehr 
zu einer operativen Einheit geworden, hatte oft Funktionen 
gespiegelt oder gar gedoppelt, die es auf der Ebene der Toch-
tergesellschaften noch ein weiteres Mal gibt.

Daher müssen Aufsichtsräte, Eigentümer Bund und Öffent-
lichkeit sehr genau hinsehen, dass die „Einsparung“ auf der 
Holdingebene nicht in erster Linie durch eine Verlagerung der 
Funktionen in die Tochtergesellschaften erreicht wird.

Eine Ausnahme aber kann es geben: Bisher gab es eine Reihe 
von Dienstleistungen, etwa im Bereich Netzkonzeption oder 
in der Datenanalyse, in der die Holdingen für die eigene Toch-
ter InfraGO tätig war. Wenn diese Funktionen nunmehr dort 
angesiedelt werden, wo sie eigentlich schon immer hätten 
sein sollen, wäre das ein richtiger Schritt.

Wenn der FC Bayern in den 1990er Jahren als „FC Hollywood“ 
apostrophiert wurde, weil dort häufig mehr „Panorama“- als 
sportliche Nachrichten produziert wurden, wäre die größte 
deutsche Staatsbeteiligung als „Hollywood AG“ zu bezeich-
nen. So muss die von Evelyn Palla ausgesuchte Finanzvor-
ständin Karin Dohm nach nur drei Monaten wieder gehen. 
Unter anderen deshalb, weil sie ohne Abstimmung mit den 
Arbeitnehmervertretungen eine Aufspaltung der DB Services 
verfügt habe. Die ruppige Vorgehensweise war sicher nicht 
klug, aber: Dohm versuchte damit einen Auftrag von Evelyn 
Palla umzusetzen.

KKoonnjjuuggaattiioonn  ddeess  VVeerrbbss  aauussssiittzzeennhttps://www.verbformen.de/konjugation/aussitzen.htm
 
unregelmäßig · haben · trennbar

aauuss·ssiittzzeenn ssiittzztt aauuss - ssaaßß aauuss - hat aauussggeesseesssseenn » s-Verschmelzung und e-Erweiterung « » Wechsel des Stammvokalsi - a - e « 
» Wegfall der Konsonantendopplung mit Konsonantenwechselss - ß - ss « 

ÜÜbbeerrbblliicckk 

BBeeiissppiieellssäättzzee  ffüürr  ddaass  VVeerrbb  aauussssiittzzeennhttps://www.verbformen.de/konjugation/beispiele/aussitzen.htm
 

» Es schüttelt ganz schön, wenn man aauussssiittzztt.
 
» Er wollte die Probleme nicht lösen, sondern aauussssiittzzeenn.
 
» Nixon versuchte Watergate durch Ignorieren aauusszzuussiittzzeenn, aber es funktionierte nicht.

 
» Es müssen neue Sessel her, die alten sind schon ganz aauussggeesseesssseenn.

  
* Die Sätze von Tatoeba (tatoeba.org) sind unter der Lizenz CC BY 2.0 FR (creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/) frei verfügbar.

Sie wurden teilweise nachträglich geändert. Die Urheber der Sätze können jeweils über folgende Links nachgeschlagen: 646646 

 * Die Sätze aus dem Wiktionary (de.wiktionary.org) sind unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/deed.de) frei verfügbar. Sie wurden teilweise nachträglich geändert. Die Urheber der Sätze können jeweils über die

folgenden Links nachgeschlagen werden: 80197, 80197, 80197 

Präsens
ich ssiittzz(ee)⁵ aauuss
du ssiittzztt aauuss
er ssiittzztt aauuss
wir ssiittzzeenn aauuss
ihr ssiittzztt aauuss
sie ssiittzzeenn aauuss

Präteritum
ich ssaaßß aauuss
du ssaaßß(eess)tt aauuss
er ssaaßß aauuss
wir ssaaßßeenn aauuss
ihr ssaaßß(ee)tt aauuss
sie ssaaßßeenn aauuss

Imperativ
-
ssiittzz(ee)⁵ (du) aauuss
-
ssiittzzeenn wir aauuss
ssiittzztt (ihr) aauuss
ssiittzzeenn Sie aauussKonjunktiv I

ich ssiittzzee aauuss
du ssiittzzeesstt aauuss
er ssiittzzee aauuss
wir ssiittzzeenn aauuss
ihr ssiittzzeett aauuss
sie ssiittzzeenn aauuss

Konjunktiv II
ich ssääßßee aauuss
du ssääßßeesstt aauuss
er ssääßßee aauuss
wir ssääßßeenn aauuss
ihr ssääßßeett aauuss
sie ssääßßeenn aauuss

Infinitiv
aauussssiittzzeenn
aauusszzuussiittzzeenn

Partizip
aauussssiittzzeenndd
aauussggeesseesssseenn

Netzverb (www.verbformen.de) · Open Educational Resources (OER) CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

KKoonnjjuuggaattiioonn  ddeess  VVeerrbbss  aauussssiittzzeenn

https://www.verbformen.de/konjugation/aussitzen.htm

 
unregelmäßig · haben · trennbar

aauuss·ssiittzzeenn
 

ssiittzztt aauuss - ssaaßß aauuss - hat aauussggeesseesssseenn
 

» s-Verschmelzung und e-Erweiterung « » Wechsel des Stammvokalsi - a - e « 

» Wegfall der Konsonantendopplung mit Konsonantenwechselss - ß - ss «

 

IInnddiikkaattiivv 

KKoonnjjuunnkkttiivv 

⁵ Umgangssprachlicher Gebrauch

Präsens
ich ssiittzz(ee)⁵ aauuss

du ssiittzztt aauuss
er ssiittzztt aauuss
wir ssiittzzeenn aauuss

ihr ssiittzztt aauuss
sie ssiittzzeenn aauuss

Präteritum
ich ssaaßß aauuss
du ssaaßß(eess)tt aauuss

er ssaaßß aauuss
wir ssaaßßeenn aauuss

ihr ssaaßß(ee)tt aauuss

sie ssaaßßeenn aauuss

Perfekt
ich habe aauussggeesseesssseenn

du hast aauussggeesseesssseenn

er hat aauussggeesseesssseenn

wir haben aauussggeesseesssseenn

ihr habt aauussggeesseesssseenn

sie haben aauussggeesseesssseenn

Plusquamperfekt

ich hatte aauussggeesseesssseenn

du hattest aauussggeesseesssseenn

er hatte aauussggeesseesssseenn

wir hatten aauussggeesseesssseenn

ihr hattet aauussggeesseesssseenn

sie hatten aauussggeesseesssseenn

Futur I
ich werde aauussssiittzzeenn

du wirst aauussssiittzzeenn

er wird aauussssiittzzeenn

wir werden aauussssiittzzeenn

ihr werdet aauussssiittzzeenn

sie werden aauussssiittzzeenn

Futur II
ich werde aauussggeesseesssseenn haben

du wirst aauussggeesseesssseenn haben

er wird aauussggeesseesssseenn haben

wir werden aauussggeesseesssseenn haben

ihr werdet aauussggeesseesssseenn haben

sie werden aauussggeesseesssseenn haben

Konjunktiv I
ich ssiittzzee aauuss

du ssiittzzeesstt aauuss

er ssiittzzee aauuss
wir ssiittzzeenn aauuss

ihr ssiittzzeett aauuss

sie ssiittzzeenn aauuss

Konjunktiv II
ich ssääßßee aauuss

du ssääßßeesstt aauuss

er ssääßßee aauuss
wir ssääßßeenn aauuss

ihr ssääßßeett aauuss

sie ssääßßeenn aauuss

Konj. Perfekt
ich habe aauussggeesseesssseenn

du habest aauussggeesseesssseenn

er habe aauussggeesseesssseenn

wir haben aauussggeesseesssseenn

ihr habet aauussggeesseesssseenn

sie haben aauussggeesseesssseenn

Konj. Plusquam.

ich hätte aauussggeesseesssseenn

du hättest aauussggeesseesssseenn

er hätte aauussggeesseesssseenn

wir hätten aauussggeesseesssseenn

ihr hättet aauussggeesseesssseenn

sie hätten aauussggeesseesssseenn

Konj. Futur I
ich werde aauussssiittzzeenn

du werdest aauussssiittzzeenn

er werde aauussssiittzzeenn

wir werden aauussssiittzzeenn

ihr werdet aauussssiittzzeenn

sie werden aauussssiittzzeenn

Konj. Futur II
ich werde aauussggeesseesssseenn haben

du werdest aauussggeesseesssseenn haben

er werde aauussggeesseesssseenn haben

wir werden aauussggeesseesssseenn haben

ihr werdet aauussggeesseesssseenn haben

sie werden aauussggeesseesssseenn haben

IInnffiinniittiivv

Infinitiv I
aauussssiittzzeenn
aauusszzuussiittzzeenn

Infinitiv II
aauussggeesseesssseenn haben

aauussggeesseesssseenn zu haben

PPaarrttiizziipp

Partizip I
aauussssiittzzeenndd

Partizip II
aauussggeesseesssseenn

IImmppeerraattiivv

Präsens
ssiittzz(ee)⁵ (du) aauuss

ssiittzzeenn wir aauuss

ssiittzztt (ihr) aauuss

ssiittzzeenn Sie aauuss

Netzverb (www.verbformen.de) · Open Educational Resources (OER) CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Was das BMV mit der Überprüfung des BEAV 
offensichtlich tun will.
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So in etwa muss man sich den eisernen Besen 
wohl vorstellen, mit dem Evelyn Palla durch 
die Flure der Konzernzentrale am Potsdamer 
Platz fegt.
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Erst geholt,  
und nun weggefegt:  

DB-Kurzzeit-
Finanzvorständin 

Karin Dohm.
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Wenn die Trassenpreisbremse fällt, muss 
mindestens für das laufende Jahr vom SPNV 
zurückgefordert und den beiden anderen Ver-
kehrsarten erstattet werden. Vielleicht gilt 
das auch für 2025 und gar 2024.
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Bei der Digitalisierung der Schiene in Deutsch-
land fehlt immer (mindestens) eines: Geld 
oder ein Plan.
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Die März erwartete Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs (nach unserem Redaktionsschluss) im Vorlageverfahren 
betreffend die so genannte Trassenpreisbremse des § 37 Abs. 2 
ERegG wird gravierende Auswirkungen auf den Eisenbahnsek-
tor haben. Das gilt vor allem für den wahrscheinlichen Fall, das 
der EuGH die Trassenpreisbremse für EU-rechtswidrig hält. Je 
nachdem, wie weit eine solche Entscheidung in die Vergangen-
heit rückwirkt, müssten u. U. mehrere hundert Millionen Euro 
hin- und hergebucht werden. Geld, dass die Aufgabenträger im 
SPNV gar nicht (mehr) haben.

Und für die Zukunft muss eine neue Trassenpreisstruktur her, 
die den SPNV nicht kollabieren lässt. Dabei darf nicht außer 
Acht geraten, dass „Feuer austreten“ und auf „Eigenkapital-
erhöhungen bei der InfraGO verzichten“ noch keine „Reform“ 
im eigentlichen Sinn sind. Diese gibt es nur, wenn die Schie-
nenmaut im Vergleich zur Straße signifikant sinkt und damit 
fairere Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträ-
gern geschaffen werden.

Die Digitalisierung der Schiene soll einer weiteren Verbes-
serung der Sicherheit dienen, eine europaweite Vereinheit-
lichung der Leit- und Sicherungstechnik bringen und nicht 
zuletzt Voraussetzung für eine intelligentere Nutzung der 
vorhandenen Kapazität und für dereinst vollautomatisierten 
Zugbetrieb sein.

Im April 2024 hatte die InfraGO eine sehr umfassende Roll-
outstrategie vorgelegt. Sie ermöglichte es jedem, genau 

Und wieder:  
Die Trassenpreise

Mal (kein) Plan, mal 
(kein) Geld

Urteil des EuGH am 19. März

Strategie für die Digitale Schiene 
muss erarbeitet werden

https://www.gesetze-im-internet.de/eregg/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eregg/__37.html
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zu erkennen, in welchem Jahr welche Strecke auf welchem 
ETCS-Level mit den notwendigen Komponenten ausgerüstet 
werden sollte. Auf dieser Grundlage entwickelte das dama-
lige BMDV seinen „National Implementation Plan“ (NIP) und 
meldete diesen fristgerecht an die EU-Kommission.

Kurz danach aber war wieder Schluss: Die InfraGO-Führungs-
etage kassierte den Rolloutplan ein, vermeintlich weil die 
Rückmeldungen aus der Branche dieses erzwungen hätten. 
Das war nicht korrekt. Tatsächlich reifte in der InfraGO die Er-
kenntnis, dass viel mehr „Basisarbeit“ geleistet werden müs-
se, sprich: Z. B. Glasfaserkabel in die Fläche verlegt werden 
müssten, ehe man über die Digitale Stellwerke reden könne.

Vor allem: Die im Haushalt veranschlagten Mittel sowie die 
mittelfristige Finanzplanung und die Verpflichtungsermäch-
tigungen, aufgrund derer längerfristige Verträge mit Ausrüs-
tern von ETCS-Komponenten abgeschlossen werden können, 
reichten bei weitem nicht aus.

Das hat sich in den seitdem verabschiedeten Haushalten 2025 
und 2026 gewandelt: In den kommenden fünf Jahren wäre die 
Mittelausstattung ausreichend, um in den Flächenrollout zu 
gehen; zu klären bleiben die darauffolgenden Jahre.

Dumm nur, dass es jetzt keine wirkliche Rolloutstrategie 
gibt. Frühere Ideen, die Ausrüstung entlang wichtiger TEN-
Strecken und ansonsten aber netzbezirksweise vorzuneh-
men, und dabei auf die SPNV-Vergabekalender Rücksicht 
zu nehmen, scheinen weder vom BMV noch von der InfraGO 
weiter verfolgt zu werden. 

Bis zum Ende des Jahres 2026 soll es nun eine neue Strategie 
geben. In ihren derzeitigen Äußerungen erweckt die InfraGO 
jedoch den Eindruck, ETCS-Komponenten dann auszubrin-
gen, wenn in der Nähe ein abgängiges Stellwerk ersetzt wer-
den muss. „Strategie“ ist das eher nicht, sondern weitgehend 
zufällig.

Wichtig ist in dieser Gemengelage eine ETCS-Koordinierungs-
stelle, die die Fahrzeugausrüstung mit On-Board-Units (OBU) 
und den Rollout im Netz zusammendenkt und zusammen-
führt. Die für die OBU-Förderung notwendige Richtlinie liegt 
im Entwurf vor. Die koordinierende Stelle dagegen gibt es 
noch immer nicht, obwohl seit drei Jahren von der Branche ge-
fordert. Derzeit sieht es auch eher nicht so aus, als werde sie 
die Möglichkeit erhalten, ihrerseits auf den infrastrukturseiti-
gen Rollout Einfluss zu nehmen. Es droht die Gefahr, dass sich 
die InfraGO auf Kosten der Eisenbahnverkehrsunternehmen 
und der Aufgabenträger im SPNV optimiert.

Ihre eigene Kehrtwende beim Rolloutplan 
schiebt die InfraGO etwas unrichtig auf die 
Rückmeldung aus dem Markt – als ob der 
etwas für die fehlenden Finanzmittel konnte.
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Das Tempo und die Richtung des Rollouts wird 
nach der Meinung der InfraGO im wesentlich 
durch die abgängigsten Stellwerke bestimmt.
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Die EU-Kommission 
will nicht nur natio-

nale Umsetzungs-
pläne (NIP) sehen, 

sondern schaut 
auch, was bei der 

ERTMS- / ETCS-
Ausrüstung wirklich 

passiert.

Gr
afi

k:
 E

U-
Ko

m
m

is
si

on



Weichen stellen ••• 1 / 2026

13

Die Eurobahn ist vor allem in Nordrhein-
Westfalen ein großer Player im SPNV-Markt.

Dieses Logo prangt auf vielen Fahrausweis-
automaten in ganz Deutschland – und nicht 
nur dort.

Mit nunmehr 154 Jahren ist Scheidt & Bach-
mann eines der mofair-Mitgliedsunterneh-
men mit der längsten Tradition.
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Der Maas-Wupper-Express (RE13) ist eine der 
langlaufenden Linien der eurobahn.
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Die eurobahn mit Sitz in Hamm (Westfalen) und Düsseldorf 
beschäftigt rund 950 MitarbeiterInnen aus 26 Nationen. Als 
einer der ersten privaten Anbieter der Branche bedient die 
eurobahn 15 Linien in vier Netzen in Nordrhein-Westfalen bis 
nach Niedersachsen und in die Niederlande: Maas-Rhein-Lip-
pe, Ostwestfalen-Lippe, Hellweg und Teutoburger Wald, die 
jährlich ein Gesamtstreckennetz von 16,4 Millionen Zugkilo-
metern umfassen. Darüber hinaus übernehmen seit 2016 die 
TriebfahrzeugführerInnen der eurobahn das Steuer des euro-
star auf dem deutschen Streckenabschnitt von Dortmund 
nach Aachen mit jährlich 650.000 Zugkilometern. Im Juni 2024 
wurde der Bahnbetrieb der eurobahn von der Europäischen 
Eisenbahnagentur (ERA) mit der Sicherheitsbescheinigung für 
weitere fünf Jahre zertifiziert.

Die Scheidt & Bachmann Gruppe ist einer der führenden Anbie-
ter innovativer Systemlösungen für ein mobiles Leben. Mit sei-
nem Portfolio unterstützt sie vielfältige Verkehrssysteme. Man 
kann ihren smarten Lösungen nahezu überall begegnen: beim 
Parken, beim Tanken oder Laden, bei der Nutzung der Bahn oder 
im öffentlichen Nahverkehr. In Zusammenarbeit mit Mobilitäts-
anbietern auf der ganzen Welt setzt sie sich dafür ein, Mobilität 
so angenehm und nachhaltig wie möglich zu gestalten.

Scheidt & Bachmann hat sich seit der Gründung im Jahr 1872 
vom Maschinenbauer zu einem global agierenden Systeman-
bieter entwickelt. Insgesamt ca. 3.500 Mitarbeitende arbeiten 
am Hauptsitz in Mönchengladbach und in rund 30 Tochterge-
sellschaften weltweit. Dennoch bleibt S&B ein werteorientier-
tes Familienunternehmen, das langfristig und nachhaltig agiert, 
das in Generationen und nicht in Quartalen denkt.

eurobahn neues 
ordentliches Mitglied

Scheidt & Bachmann 
neues Fördermitglied

In eigener Sache 

In eigener Sache II

https://www.eurostar.com/de-de
https://www.eurostar.com/de-de
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